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Liebe Opponitzerinnen und Opponitzer! 
 

Nachstehend wollen wir Sie über die aktuellen Gegebenheiten in unserer Gemeinde informieren. 

 
 

NÖ Landtagswahl 2018 

 
Die NÖ Landtagswahl 2018 findet am 28. Jänner statt. 
 
Wahlberechtigt ist jeder österreichischer Staatsbürger, der spätestens 
am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet hat, vom Wahlrecht 
nicht ausgeschlossen ist, in einer niederösterreichischen Gemeinde 
seinen ordentlichen Wohnsitz hat und im Wählerverzeichnis           
eingetragen ist. 
 
Gewählt werden 56 Abgeordnete zum NÖ Landtag mit einer Parteiliste, wobei es in jedem       
Wahlkreis eigene Stimmzettel gibt. Der Wahlkreis Amstetten wurde als Wahlkreis 1 gekennzeich-
net. Es gibt eine Möglichkeit durch Vergabe von Vorzugsstimmen die Listenreihung zu beeinflus-
sen, da in Niederösterreich ein starkes Persönlichkeitswahlrecht gilt. Das heißt, dass eine gültige 
Vorzugsstimme die allenfalls anderslautende Parteibezeichnung schlägt. (NAME vor PARTEI) 
 
Eine Beantragung der Wahlkarte ist am Gemeindeamt Opponitz während der Amtszeiten bis       
spätestens Mittwoch, 24.01.2018 schriftlich oder bis spätestens Freitag, 26.01.2018 12:00 Uhr 
mündlich möglich. Telefonische Anträge dürfen ausnahmslos nicht berücksichtigt werden. 
 
Im Gemeindegebiet von Opponitz besteht die Möglichkeit am Wahltag im Wahllokal der   
Gemeinde Opponitz von 07:00 – 14:00 Uhr seine Stimme abzugeben oder zuvor eine      
Wahlkarte am Gemeindeamt oder per Internet unter https://www.wahlkartenantrag.at/              
anzufordern. 
 
Demnächst wird Ihnen persönlich eine „Amtliche Wahlinformation – Landtagswahl 2018“          
zugestellt. Achten Sie daher bei all der Papierflut, die anlässlich der Wahl landesweit (an einen 
Haushalt) verschickt wird, besonders auf unsere Mitteilung.  
 
Die Amtliche Wahlinformation ist mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet einen Zahlencode 
für die Beantragung einer Wahlkarte im Internet, einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit       
Rücksendekuvert sowie einen Strich-Code für die schnellere Abwicklung bei der Wahl selbst       
(für das Wählerverzeichnis). Doch was ist mit all dem zu tun? 
 

 

AUS DEM INHALT: 
 
 

 NÖ Landtagswahl 2018 
 
 Kinder aus Belarus –         

Gastfamilien für Sommer 2018 
gesucht 

 
 Förderung beim Energie-

förderservice 
 
 Weihnachtskonzert  
        MV Opponitz 
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Zur Wahl im Wahllokal bringen Sie den personalisierten 
Abschnitt mit. Damit erleichtern Sie die                   
Wahlabwicklung, weil die Wahlbehörde nicht mehr im 
Wählerverzeichnis suchen muss.  
 
Wenn Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen 
können, dann beantragen Sie am besten eine Wahlkarte 
für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte das Service in 
unserer „Amtlichen Wahlinformation“, weil dieses       
personalisiert ist.  
 
Für die Beantragung der Wahlkarten stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:  
Persönlich in der Gemeinde, schriftlich mit der beiliegenden personalisierten Anforderungskarte 
mit Rücksendekuvert oder elektronisch im Internet. Mit dem personalisierten Code auf unserer        
Wählerverständigungskarte in der „Amtliche Wahlinformation“ können Sie rund um die Uhr auf 
www.wahlkartenantrag.at Ihre Wahlkarte beantragen. 
 
 

Kinder aus Belarus – Gastfamilien für den Sommer 2018 gesucht! 
 

Maria Hetzer vom NÖ Landesjugendreferat ersucht um folgende Verlautbarung: 
 
Tschernobyl ist nicht vorbei!  
 

Mehr als 75% aller Emissionen gingen nach der   
Katastrophe von Tschernobyl (Ukraine) auf das      
Gebiet Weißrusslands (Belarus) nieder. Sehr viele 
Bewohner der Republik Belarus sind nach wie vor 
erhöhter Strahlung ausgesetzt.  
 
Ein Erholungsaufenthalt in unbelasteter Umgebung, 
bei gesunder Ernährung ist besonders für Kinder 
sehr wertvoll. Seit 1993 werden durch das Projekt       
„Erholung für Kinder aus Belarus“ pro Sommer bis 
zu 250 Kinder zur Erholung nach Österreich        
eingeladen. Die Kinder zwischen 9 und 15 Jahren werden für drei Wochen in Familien        
untergebracht und betreut.  
 
Die Kinder sind erholungsbedürftig, aber nicht krank. Sie werden kranken- und unfallversichert 
sein. Besonders geeignet sind Familien, die selbst Kinder im genannten Alter haben. Aber auch 
„Großeltern“-Gastfamilien können sich gerne an der Aktion beteiligen. Die Kinder sollen in der 
Familie mitleben wie eigene Kinder. Pro Kind soll von den Gastfamilien ein (Fahrt-)Kostenbeitrag 
in der Höhe von € 140,--geleistet werden.  
Für Sponsoren/Paten die sich an den Kosten beteiligen (z.B. Kostenbeitrag für ein Kind), sind alle 
sehr dankbar.  
 

Gastfamilien gesucht für den Sommer 2018 
 

 Termine:  Samstag, 23.06.2018  – Sonntag, 15.07.2018 
 Samstag, 14.07.2018 – Sonntag., 05.08.2018 
 Samstag, 04.08.2018 – Sonntag, 26.08.2018 
 

3 Wochen in Österreich bedeuten Erholung für Körper und Seele der Kinder! 
Informationen: Tel.: 02742 9005 15466 (NÖ Landesjugendreferat) oder 0676 96 04 275 

 

www.belarus-kinder.net (FAQ 2018) oder info@belarus-kinder.net 
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Förderung beim Energieförderservice 
 
Information des „Energieförderservice“: 
 
Durch eine Gesetzesänderung des Energieeffizienzgesetzes im Jahr 2015 gibt es unabhängig von 
Bundes- und Landesförderungen für Neubauten und Sanierungen in der Gemeinde Opponitz die 
Möglichkeit eine zusätzliche Förderung beim Energieförderservice zu beantragen. Die Förderung 
betrifft sämtliche Energieeinsparungen in Wohngebäuden, wie Heizung, Dämmung, Fenster, etc. 
die durch diese Maßnahmen erzielt werden. 
 
Wir arbeiten bereits in Kooperation mit vielen Gemeinden in Österreich erfolgreich zusammen und 
haben für Fragen eine Beratungshotline eingerichtet unter der wir allen Opponitzerinnen und         
Opponitzern gerne zur Verfügung stehen. 
 
Unter folgenden Bestimmungen kann diese Förderung geltend gemacht werden:    
Hat man bereits eine Bundesförderung erhalten ist das Bauprojekt nicht erneut förderbar.                   
Bei einer Landesförderung ist nach Rücksprache der Förderstelle jedoch meistens trotzdem eine 
Förderung möglich. Die Heizungsanlage wurde nach dem 01.01.2017 in Betrieb genommen bzw. 
die Rechnung ausgestellt. 
 
Für Privat- und auch Gewerbebauten sind folgende Maßnahmen förderbar: 
 

NEUBAU SANIERUNG 
 Wärmepumpen 
 Solaranlage 
 Photovoltaik 
 Fernwärmeanschluss 
 Heizbrennwertgerät in Wohneinheiten 
 Dämmung Außenwand 
 Dämmung oberste Geschossdecke 
 Dämmung Fenster, Außentüren 

 Wärmepumpen 
 Solaranlage 
 Photovoltaik 
 Kesseltausch & Thermentausch 
 Öl / Gas / Biomasse 
 Fernwärmeanschluss 
 Dämmung Außenwand 
 Dämmung oberste Geschossdecke 
 Tausch der Fenster / Außentüren 

 

Um einen Anspruch auf diese Förderung zu erhalten wird als Nachweis der durchgeführten       
Maßnahme die Rechnung für die Heizungsanlage / Solaranlage usw. benötigt. Im Anschluss       
erhalten Sie die Information zu Ihrem Förderbetrag und das Förderungsformular zugesendet. 
Nach erfolgreicher Einreichung wird die Förderung überwiesen. 
 
Die Fördereinreichung ist nur noch kurze Zeit bis auf 01.01.2017 rückwirkend möglich. 
Gerne beantworten unsere freundlichen Mitarbeiter unter 07744/2040204 weitere Fragen oder    
senden Ihnen Informationsmaterial zur Auflage oder für die Gemeindehomepage zu. 
Besuchen Sie auch unsere Seite unter www.energie-foerder-service.at für weitere Informationen. 
 
 
 
 
 
 

 

Parteienverkehrszeiten: Montag – Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr u. Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr u. 16.00 – 19.00 Uhr 
Sprechstunden des Bürgermeisters gegen telefonische Voranmeldung: Montag, Dienstag, Donnerstag und  Freitag von 09.00 

– 12.00 Uhr                                          und Dienstag v. 18.00 bis 19.00 Uhr 
Offenlegung: 
Die „Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“ sieht sich 
als eine journalistisch aufbereitete Information der Opponitzer Bevölkerung über kom-
munale Angelegenheiten aus der Sicht der Verwaltung und des Gemeinderates, sowie 
div. Organisationen zur Förderung eines gemeinschaftlichen Trachtens der Bevölkerung. 
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Weihnachtskonzert Musikverein Opponitz 
 
 


